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1. ALLGEMEINES

Die Frage, wie es vermieden werden kann, stille Reserven auf­
zudecken, stellt sich in der Praxis regelmäßig. Zwei denkbare 
Instrumente sind die Regelungen des § 6b EStG (und äqui­
valent des § 6c EStG), u. a. mit der sog. 6b-Rücklage, und die 
Übertragung bei Ersatzbeschaffung, z. B. mit der Rücklage 
für Ersatzbeschaffung (RfE). Dieses Merkblatt stellt die bei­
den Instrumente überblicksartig dar. Neben den gesetzlichen 
Voraussetzungen werden Gestaltungsempfehlungen gegeben 
und es wird auf aktuelle Rechtsprechung hingewiesen.

2. DIE VERMEIDUNG DER AUFDECKUNG VON
STILLEN RESERVEN NACH § 6B ESTG

Mit der Regelung nach § 6b EStG können Unternehmer die 
Versteuerung von stillen Reserven bei deren Aufdeckung 
durch Veräußerung der betreffenden Grundstücke, Gebäude 
und unter bestimmten Umständen auch Beteiligungen 
vermeiden. Die aufgedeckten stillen Reserven werden auf 
neu angeschaffte Grundstücke, Gebäude, Beteiligungen oder 
andere bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anla­
gevermögens übertragen, sodass es zu keiner Besteuerung 
kommt. Die zu übertragenden stillen Reserven bemessen 
sich auf den Zeitpunkt des Ausscheidens des Wirtschaftsguts 
nach dem Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis und 
dem Buchwert des ausgeschiedenen Wirtschaftsguts.
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